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Eine „individuelle Bewertung“ ist eine gutachterliche Evaluierung von Energieeinsparungen, die auf Basis der Vorgaben der Verordnung BGBl. II Nr. 394/2015 für einzelne Energieeffizienzmaßnahmen vorgenommen wurde.

	

[bookmark: Gutachten]1. Gutachten

1.1  Zulässigkeit einer individuellen Bewertung
Bitte geben Sie an, welcher Fall für die vorliegende Bewertung zutrifft. Eines der folgenden zwei Kriterien muss erfüllt sein.
☐ 	Für den Anwendungsfall liegt keine verallgemeinerte Methode vor
☐ 	Fachliche Gründe sprechen gegen die Verwendung einer verallgemeinerten Methode. 
Bitte geben Sie die fachlichen Gründe hier an.

Fachliche Gründe:
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein



1.2  Gutachter
Name des Gutachters: Bitte geben Sie hier Ihren Text ein


Welche Voraussetzungen erfüllt der Gutachter? Mindestens eines der folgenden Kriterien muss erfüllt sein. Mehrfachnennung möglich.
☐ 	Zugelassener oder zertifizierter Gutachter, dessen Zertifikat von einer akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle oder einer staatlichen Zulassungsstelle überprüft wird. 
☐ 	Unabhängiger, staatlich anerkannter Wissenschaftler (z.B. Universitätsprofessor). 
☐ 	Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. 
☐ 	Ziviltechniker oder ein technisches Büro aus einem einschlägigen Fachgebiet. 
☐ 	Gemäß § 17 EEffG für den jeweiligen Bereich qualifizierter und registrierter Energieauditor.
Bitte beschreiben Sie, in wie fern der Gutachter profunde Kenntnisse in Form von nachweislichen Qualifikationen auf dem Gebiet, für welches das Gutachten erstellt wird, aufweist:
Nachweisliche Qualifikationen des Gutachters:
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein



Bitte beschreiben Sie, in wie fern der Gutachter von seinem Auftraggeber sowie von den durch das Gutachten oder die Studie betroffenen Unternehmen weisungsfrei und unabhängig ist:
Weisungsfreiheit und Unabhängigkeit des Gutachters:
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein



[bookmark: Datenquellen]1.3  Datenquellen
Bitte beschreiben Sie, welche Datenquellen für die individuelle Bewertung herangezogen wurden. Mindestens eines der folgenden Kriterien muss erfüllt sein. Mehrfachnennung möglich. 

☐	Energierechnungen 
☐ 	Gesetzliche Regelungen oder rechtliche Mindeststandards 
☐ 	Ausgearbeitete Normen sowie darauf basierende Berechnungstools 
☐ 	Gesicherte Herstellerangaben 
☐ 	Repräsentative Messungen 
☐ 	Wissenschaftliche Studien und Gutachten 
☐ 	Repräsentative Statistiken und Datenbanken

Bitte beschreiben Sie für jeden verwendeten Rechenwert die Datenquellen (Herkunft, Aktualität,…):
Datenquellen je Rechenwert:
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein






1.4  Maßnahmengröße
Die bewertete Energieeffizienzmaßnahme weist Energieeinsparungen von mehr als 15 MWh auf. (N.B: Für die Bestimmung des 15 MWh-Schwellenwertes sind idente Energieeffizienzmaßnahmen eines Maßnahmensetzers innerhalb eines Verpflichtungszeitraumes zusammenzurechnen!)
☐ Ja  Sämtliche in den folgenden Kapiteln angeführten Anforderungen sind zu erfüllen.
☐ Nein  Die in den folgenden Kapiteln gelb hinterlegten Anforderungen sind nicht zu erfüllen. Alle 
	anderen Anforderungen sind zu erfüllen.


[bookmark: Messungen]1.5  Messungen
Sofern Messungen durchgeführt wurden (siehe mögliche Datenquellen in Kapitel 1.3) müssen diese Messungen von Energieeinsparungen und Energieverbrauchswerten bei der individuellen Bewertung folgende Kriterien erfüllen:
· die Messungen müssen nachvollziehbar sein;
· die Messanordnung muss den Regeln der Technik entsprechen und so weit wie möglich existierende anerkannte Normen anwenden;
· die gewählten Messmethoden müssen repräsentative Ergebnisse gewährleisten;
· der Zeitraum der Messung muss, soweit dies technisch und wirtschaftlich zumutbar ist, alle Betriebszustände des betrachteten Endenergieverbrauchers repräsentieren;
· die Messung des Endenergieverbrauches vor Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahme muss den Zustand bei Setzung der Energieeffizienzmaßnahme widerspiegeln.

Bitte beschreiben Sie, wie die obigen Kriterien für Messungen erfüllt wurden:
Messung:
[bookmark: _GoBack]Bitte geben Sie hier Ihren Text ein



1.6  Berechnung der Einsparungen
1.6.1 Baseline und Energieverbrauch nach Setzen der Energieeffizienzmaßnahme
Bitte beschreiben Sie, wie die normierte und normalisierte Baseline für die Bewertung der Maßnahme bestimmt wurde. Beachten Sie die Anforderungen gemäß §4 (1), (2) und (4) der RL-VO. Abweichend von diesen Anforderungen kann die Berechnung der Baseline für eine individuelle Bewertung auf Basis von Ist-Werten erfolgen. 
Baseline: 
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein

Bitte beschreiben Sie, wie den normierten und normalisierten Energieverbrauch nach Setzen der Energieeffizienzmaßnahme bestimmt wurde. Beachten Sie die Anforderung gemäß §4 (3) und (4) der RL-VO.
Energieverbrauch nach Setzen der Energieeffizienzmaßnahme:
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein



1.6.2 Festlegung von Referenz- und Standardwerten
Bitte beschreiben Sie, in welcher Form Referenz- und Standardwerte herangezogen wurden, sofern dies erforderlich war. Mindestens eines der folgenden Kriterien muss erfüllt sein. Mehrfachnennung möglich.
☐ 	Repräsentative Einsparungen oder Verbrauchswerte auf Basis von Messungen (Anforderungen für Messungen siehe Kapitel 1.5)
☐ 	Angenommene Werten oder technische Abschätzungen der Einsparungen. Bitte beschreiben Sie, warum die Ermittlung belastbarer gemessener Daten mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand oder die Herleitung von Werten anhand belastbarer Datenquellen gemäß Kapitel 1.3 nicht möglich war. 
Begründung Abschätzung:
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein



☐ 	Empirische Erhebungen[footnoteRef:1]. [1:  Empirische Erhebungen sind insbesondere heranzuziehen:
bei verhaltensorientierten Energieeffizienzmaßnahmen, die über ein geändertes Nutzerverhalten bestimmte faktische Energieeinsparungen mit sich bringen, um die Reaktion der Verbraucher auf die gesetzten Energieeffizienzmaßnahmen festzustellen;
zur Bestimmung der marktüblichen Durchschnittstechnologie gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 und der durchschnittlich im Bestand befindlichen Energieverbrauchsgeräte gemäß § 4 Abs. 2 Z 2. Der RL-VO2. ] 


Bitte beschreiben Sie die Bestimmung der Referenz- und Standardwerte für jeden in der Bewertung verwendeten Wert: 
Bestimmung der Referenz- und Standardwerte
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein




1.6.3 Berechnung der Gesamteinsparungen
Bitte beschreiben Sie folgende Berechnungsschritte:
Erster Schritt: Ermitteln der normierten und normalisierten Endenergieeinsparungen je Energieeffizienz-maßnahme:
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein



Zweiter Schritt: Die Definition einer Anleitung für die Aggregation der Endenergieeinsparungen der Energieeffizienzmaßnahme gemäß Z 1 über die in der jeweiligen Verpflichtungsperiode insgesamt durchgeführten Energieeffizienzmaßnahmen:
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein



Dritter Schritt: Festlegung der Lebensdauer der Energieeffizienzmaßnahme:
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein



1.6.4 Prüfung auf Doppel- und Mehrfachzählungen
Bitte beschreiben Sie, wie das Zusammenwirken mit anderen verallgemeinerten Methoden oder individuellen Bewertungen bei der Erstellung der vorliegenden Bewertung geprüft wurde. Bitte beschreiben Sie, wie allfällige Doppel- oder Mehrfachzählungen korrigiert werden.
Korrektur Doppel- oder Mehrfachzählungen:
Bitte geben Sie hier Ihren Text ein




2. Beschreibung der Methode
Bitte beschreiben Sie nach dem Vorbild verallgemeinerter Methoden gemäß Anlage 1 der RL-VO die Methode folgendermaßen (Anforderung gemäß §10 der RL-VO). Sie können bei der Beschreibung der Methode auf die bereits erfolgten Ausführungen in Kapitel 1 Bezug nehmen.
1. eine prägnante Beschreibung der von der Methode erfassten Energieeffizienzmaßnahmen;
2. eine Formel für die Bewertung der von der Methode erfassten Energieeffizienzmaßnahmen;
3. die Angabe der relevanten standardmäßig angenommenen Durchschnittswerte (Default-Werte), insbesondere der Lebensdauer und des Faktors der Energieeinsparung bzw. des Effizienzgewinns;
4. die Angabe des methodischen Ansatzes;
5. die Anführung der zugrunde liegenden Daten;
6. das Datum, ab dem die Methode in Anwendung ist;
7. Angaben, ob es sich bei Energieeffizienzmaßnahmen, die aufgrund der Methode gesetzt werden, um ausschließliche Haushaltsmaßnahmen oder Maßnahmen im Mobilitätsbereich gemäß § 10 Abs. 1 EEffG handelt; zusätzlich ist bei Energieeffizienzmaßnahmen gemäß § 27 Abs. 4 Z 5 EEffG der gesetzlich normierte Faktor anzugeben;
8. Angaben, wann eine Energieeffizienzmaßnahme, die auf Basis der Methode bewirkt wurde, abgeschlossen ist und ihre Einsparwirkung bzw. Effizienzverbesserungswirkung zu entfalten beginnt;
9. allfällige zusätzlich erforderliche Umrechnungsfaktoren;
10. allfällige Dokumentationserfordernisse.
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